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RS OGH 1989/5/10 9ObA120/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1989

Norm

B-VG Art90

MRK Art6 Abs1 II7

ZPO §171

ZPO §477 Abs1 Z7 D7

Rechtssatz

Obwohl die Ö;entlichkeit der Verhandlung im allgemeinen nur dann hergestellt ist, wenn jedermann, der an ihr

teilnehmen will, ohne Hindernis Zutritt hat, sind nach allgemeiner Au;assung auch Einschränkungen in bezug auf die

Platzverhältnisse am Verhandlungsort, die, wenn der Richter in seinem Arbeitszimmer verhandeln muß, einschneidend

sein können, durchaus zulässig.
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